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* 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
· Produktidentifikator
· Handelsname: KEIM Concretal-Betonsiegel
· Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Versiegelungsmittel
· Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant:
KEIMFARBEN GmbH & Co. KG
Keimstrasse 16
D-86420 DIEDORF
Telefon: +49(0)821/4802-0
Telefax: +49(0)821/4802-210

· Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit, Frau Popescu
Telefon: +49(0)821/4802-138
E-Mail: minodora.popescu@keimfarben.de

· Notrufnummer:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Emergency number: +49(0)6132/84463

* 2 Mögliche Gefahren
· Einstufung des Stoffs oder Gemischs
· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xi; Sensibilisierend
R43:   Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R52/53:   Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche
Wirkungen haben.

· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus
der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

· Kennzeichnungselemente
· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer

· R-Sätze:
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche

Wirkungen haben.
· S-Sätze:
2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
24 Berührung mit der Haut vermeiden.
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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61 Freisetzung in die Umwelt  vermeiden.  Besondere Anweisungen einholen/
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

· Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

· Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

* 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
· Beschreibung: Aliphatisches Polyisocyanat
· Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 28182-81-2
Polymer

Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer
Xi R43
R52/53
GHS07 Sens. Haut 1, H317; Aqu. chron. 3, H412

50-100%

CAS: 41556-26-7
EINECS: 255-437-1

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat
Xi R43; N R50/53
GHS09 Aqu. akut 1, H400; Aqu. chron. 1, H410;
GHS07 Sens. Haut 1, H317

< 1%

CAS: 77-58-7
EINECS: 201-039-8

Dibutylzinndilaurat
T R60-61-48/25; Xn R22-68; Xi R36; N R50/53
GHS08 Mutag. 2, H341; Repr. 1A, H360; STOT wdh. 1,
H372; GHS09 Aqu. akut 1, H400; Aqu. chron. 1, H410;
GHS07 Akut Tox. 4, H302; Augenreiz. 2, H319

< 0,5%

CAS: 822-06-0
EINECS: 212-485-8

Hexamethylen-1,6-diisocyanat
T R23; Xn R42/43; Xi R36/37/38
GHS06 Akut Tox. 3, H331; GHS08 Sens. Atemw. 1, H334;
Hautreiz. 2, H315; Augenreiz. 2, H319; Sens. Haut 1, H317;
STOT einm. 3, H335

< 0,5%

CAS: 6742-95-6
EINECS: 265-199-0

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische
Xn R65; Xi R37; N R51/53
R10
GHS02 Entz. Fl. 3, H226; GHS08 Asp. 1, H304; GHS09 Aqu.
chron. 2, H411; GHS07 STOT einm. 3, H335

< 0,5%

CAS: 82919-37-7
EINECS: 280-060-4

Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebazat
Xi R43; N R50/53
GHS09 Aqu. akut 1, H400; Aqu. chron. 1, H410;
GHS07 Sens. Haut 1, H317

< 0,5%

· Zusätzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

* 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Allgemeine Hinweise:
Wir empfehlen, bei Arztbesuchen dieses Sicherheitsdatenblatt vorzulegen.

· Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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· Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Keine Lösungsmittel oder Verdünnungen verwenden.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt
konsultieren.

· Nach Verschlucken:
Mund und Rachenraum mit Wasser ausspülen.
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

* 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung
· Löschmittel
· Geeignete Löschmittel: CO2, Schaum, Trockenlöschmittel
· Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenstoffoxide (COx)
Stickoxide (NOx)
Isocyanatdämpfe
Cyanwasserstoff (HCN)
(Spuren)

· Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
· Weitere Angaben
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Kein Wasser in die Behälter gelangen lassen.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Im Brandfall Rauch, Brandgase und Dämpfe nicht einatmen.

* 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Schutzvorschriften beachten (siehe Abs. 7 und 8).
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Unbeteiligte Personen fernhalten.

· Umweltschutzmaßnahmen:
Eindringen in Erdreich, Gewässer, Kanalisation verhindern.
Örtliche, behördliche Vorschriften beachten.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

· Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Abflüsse verschließen (Risiko des Verstopfens durch Polymerausfällung)
Rest mit feuchtem, flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sägemehl, Chemikalienbinder auf
Basis Calciumsilikat-Hydrat, Sand) abdecken. Nach ca. 1 Std. in Abfallgebinde aufnehmen,
nicht verschließen (CO2-Entwicklung!). Feucht halten und an gesichertem Ort im Freien
mehrere Tage stehen lassen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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· Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

* 7 Handhabung und Lagerung
· Handhabung:
· Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Behälter dicht geschlossen halten.
Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.
Luftabsaugung bei Spritzverarbeitung erforderlich.
Persönliche Schutzausrüstung siehe Abs. 8
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:
An einem kühlen und trockenen Ort in Originalbehältern aufbewahren.

· Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Wasser aufbewahren.
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
Nicht zusammen aufbewahren mit Alkoholen, Aminen oder aminhaltigen Produkten, Stoffen,
die Gruppen mit aktivem Wasserstoff enthalten.

· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Vor Frost schützen.

· Lagerklasse: 10
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

* 8 Begrenzung und Überwachung der Exposit ion/Persönl iche
Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· Zu überwachende Parameter
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
77-58-7 Dibutylzinndilaurat
MAK 0,1E mg/m³

als Sn berechnet
822-06-0 Hexamethylen-1,6-diisocyanat
AGW 0,035 mg/m³, 0,005 ml/m³

1;=2=(I);DFG, 12, Sa
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
· Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Unbeteiligte Personen fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Aerosole nicht einatmen.

· Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer
Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Kombinationsfilter AX-P
Bei Überempfindlichkeit der Atemwege (Asthma, chronische Bronchitis) wird vom Umgang mit
dem Produkt abgeraten.

· Handschutz: Schutzhandschuhe
· Handschuhmaterial
geeignet z.B.:
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,5 mm
Fluorkautschuk (Viton)
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,4 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da
das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft
werden.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert für die Permeation: Level ≥ 6 (480 min)
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 374 Teil III werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgeführt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht
empfohlen.

· Augenschutz:
Dichtschließende Schutzbrille
Ggf. Gesichtsschutz

· Körperschutz:
Geeignete Schutzkleidung tragen, besonders, wenn große Mengen verarbeitet werden oder
Spritzgefahr besteht.

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften
· Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aussehen:

Form: Flüssig
Farbe: matt-transparent

· Geruch: Fast geruchlos
· pH-Wert: nicht bestimmt
· Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht meßbar. (Zersetzung)

· Flammpunkt: > 100°C
· Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Der Stoff ist nicht entzündlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
· Explosionsgrenzen:

Brandfördernde Eigenschaften nicht anwendbar
· Dampfdruck: nicht bestimmt
· Dichte bei 20°C: 1,14* g/cm³
· Relative Dampfdichte (Luft = 1) nicht anwendbar
· Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar
· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Unlöslich.
· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): nicht anwendbar
· Viskosität:

Dynamisch: nicht bestimmt
· Sonstige Angaben *Die Werte beziehen sich auf frisch produzierte

Ware und können sich im Lauf der Zeit
verändern.

* 10 Stabilität und Reaktivität
· Reaktivität
· Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

· Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit Aminen und Alkoholen.
Gefährliche Reaktionen bei Einwirkung von aminhaltigen Produkten, Wasser und Stoffen, die
Gruppen mit aktivem Wasserstoff enthalten.
Mit Wasser allmähliche CO2-Entwicklung, in geschlossenen Behältern Druckaufbau,
Berstgefahr.

· Unverträgliche Materialien: Basen
· Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Isocyanate
Cyanwasserstoff (Blausäure)
In Spuren möglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenstoffoxide (COx)
Stickoxide (NOx)
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.

 DE
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* 11 Toxikologische Angaben
· Angaben zu toxikologischen Wirkungen
· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer
Oral LD50 > 5000 mg/kg (rat)
77-58-7 Dibutylzinndilaurat
Oral LD50 1976 mg/kg (rat)
822-06-0 Hexamethylen-1,6-diisocyanat
Oral LD50 738 mg/kg (rat)
Dermal LD50 593 mg/kg (rat)

· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: leicht reizend
· am Auge: leicht reizend
· beim Verschlucken: Reizwirkung möglich
· Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich.
· Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Experimentelle Untersuchungen liegen nicht vor.

· Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Bei Überexposition - insbesondere bei Spritzarbeiten ohne Schutzmaßnahmen - besteht die
Gefahr einer konzentrationsabhängigen Reizwirkung auf Augen, Nase, Rachen und Luftwege.
Verzögertes Auftreten der Beschwerden und Entwicklung einer Überempfindlichkeit gegen
isocyanathaltige Produkte sind möglich.
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

· Sensibilisierung Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

* 12 Umweltbezogene Angaben
· Toxizität
· Aquatische Toxizität:
Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Schädlich für Wasserorganismen.

· Persistenz und Abbaubarkeit nicht leicht biologisch abbaubar
· Ökotoxische Wirkungen:
· Sonstige Hinweise:
Das Produkt setzt sich mit Wasser an der Grenzfläche unter Bildung von Kohlendioxid zu
einem festen, hochschmelzenden und unlöslichen Reaktionsprodukt (Polyharnstoff) um. Diese
Reaktion wird durch grenzflächenaktive Substanzen (z.B. Flüssigseifen) oder wasserlösliche
Lösemittel stark gefördert.
Unlösliche Polyharnstoffe können in Transportleitungen und in Reinigungsanlagen Störungen
verursachen.

· Weitere ökologische Hinweise:
· AOX-Hinweis:
Aufgrund der Inhaltsstoffe, die keine organisch gebundenen Halogene enthalten, kann dieses
Produkt nicht zur AOX-Belastung des Abwassers beitragen.

(Fortsetzung auf Seite 8)
 DE



Seite: 8/10
Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 21.12.2010 überarbeitet am: 21.12.2010

Handelsname: KEIM Concretal-Betonsiegel

(Fortsetzung von Seite 7)

DR

· Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr.
76/464 EWG:
Das Produkt enthält C32H64O4Sn.

· Allgemeine Hinweise:
Da das Produkt in Wasser unlöslich ist, können die ökologischen Daten, wie z.B. biologische
Eliminierbarkeit, CSB- und BSB5-Werte analytisch nicht bestimmt werden.
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
schädlich für Wasserorganismen
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend

· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

* 13 Hinweise zur Entsorgung
· Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
· Europäischer Abfallkatalog
08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe

enthalten

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

* 14 Angaben zum Transport
· Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenzüberschreitend/Inland):
· ADR/RID-GGVSEB Klasse: - 
· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-Klasse: - 
· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
· ICAO/IATA-Klasse: - 
· Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Nicht anwendbar.
· Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

* 15 Rechtsvorschriften
· Vorschrif ten zu Sicherheit ,  Gesundheits- und Umweltschutz/spezif ische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

· Nationale Vorschriften:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
· Technische Anleitung Luft:

Klasse Anteil in %
I 0,5

NK 0,8
(Fortsetzung auf Seite 9)
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· Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.
· Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Vom Europä ischen Ausschuß der  Verbände der  Lack - ,  Druck farben-  und
Künstlerfarbenfabrikanten - CEPE - wird für isocyanathaltige Anstrichstoffe folgende
Information gegeben:
Verarbeitungsfertige Anstrichstoffe, die Isocyanate enthalten, können Reizwirkungen auf die
S c h l e i m h ä u t e  -  b e s o n d e r s  a u f  d i e  A t m u n g s o r g a n e  -  a u s ü b e n  u n d
Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Beim Einatmen von Dämpfen oder Spritznebel
besteht die Gefahr einer Sensibilisierung.
Beim Umgang mit isocyanathaltigen Anstrichstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige
Anstrichstoffe sorgfältig zu beachten. Insbesonders dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht
eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der
Atemwege neigen, dürfen für Arbeiten mit isocyanathaltigen Anstrichstoffen nicht
herangezogen werden.

· Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

* 16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaf ten dar und begründen kein vertragliches
Rechtsverhältnis.

· Relevante Sätze
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden

verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
R10 Entzündlich.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R23 Giftig beim Einatmen.
R36 Reizt die Augen.
R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R37 Reizt die Atmungsorgane.
R42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R48/25 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Verschlucken.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche
Wirkungen haben.

R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche
Wirkungen haben.

R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche
Wirkungen haben.

R60 Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.
R61 Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R68 Irreversibler Schaden möglich.

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
· Ansprechpartner: Frau Popescu
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